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RS OGH 1996/2/27 5Ob85/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1996

Norm

GBG §122 A

Rechtssatz

Auch in Grundbuchssachen steht jeder Partei gegen die Entscheidung nur ein Rechtsmittel zu. Weitere Rechtsmittel

derselben Partei gegen dieselbe Entscheidung sind (sogar dann, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Frist eingebracht

würden), unzulässig. Das gilt auch für die Ergänzung eines Rechtsmittels.

Entscheidungstexte

5 Ob 85/95
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